
GEFAHREN  AUF  DER  BRANDSTELLE: 
 

Das Begehen von Brandstellen / Brandstätten durch befugte 
Feuerwehrkameraden 

nach Beendigung der Löscharbeiten  
ist zur eigenen Sicherheit nur mit Sicherheitsbekleidung gestattet! 

 
Also solche Begehungen entsprechend mit Atemschutz … 

z.B. bei der Hilfestellung für Brandsachverständige und Behörden. 
 

Dies sollte auch als Anregung für Zivilpersonen dienen! 
 
 
 
 
 

 
 
 



 



 



 
 



 


